
                                                                                                                             
 
 
 

Aufhebungssatzung zur Satzung über die Übernahme der Wohnheimkosten für 
Schüler(innen) des Landkreises Anhalt-Bitterfeld    

 
 
Aufgrund der §§ 8 und 45 Absatz 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 
288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 
132), hat der Kreistag Anhalt-Bitterfeld in seiner Sitzung am 26. Juni 2025 folgende 
Aufhebungssatzung zur Satzung über die Übernahme der Wohnheimkosten für Schüler(innen) 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschlossen:  
 
 
 

§ 1 
Aufhebung der Satzung  

 
Die Satzung über die Übernahme der Wohnheimkosten für Schüler(innen) des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld vom 24.Oktober 2017, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 11. 
März 2022, wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Köthen (Anhalt), den 26.06.2025 
 
 
 
gez. Grabner  
Landrat                                             (Dienstsiegel)        
  
 
 
 


